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Antrag 

der Abgeordneten Doris Rauscher, Annette Karl, Michael Busch, Diana Stachowitz, 
Dr. Simone Strohmayr, Martina Fehlner, Christian Flisek, Ruth Waldmann, Klaus 
Adelt, Alexandra Hiersemann, Inge Aures, Harald Güller, Florian Ritter, Stefan 
Schuster, Arif Taşdelen SPD 

Digitalbonus auch für gewerblich tätige, gemeinnützige Inklusionsunternehmen  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Förderprogramm Digitalbonus auch für ge-
werblich tätige, aber gemeinnützige Inklusionsunternehmen zugänglich zu machen. Mit 
Nachweis der rein gewerblichen Tätigkeit darf es keinen Unterschied bei der Beantra-
gung oder Bewilligung des Fördergeldes geben, in Bezug darauf, ob es sich um ein 
gemeinnütziges Unternehmen handelt oder nicht. Inklusionsunternehmen mit einer ho-
hen Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung dürfen nicht benachteiligt 
werden. 

 

 

Begründung: 

Das Förderprogramm Digitalbonus hat als wesentliche Voraussetzung für die Bewilli-
gung eines Bonusses den gewerblichen Zweck eines Unternehmens sowie die Gewer-
besteuerpflicht (nach § 2 Gewerbesteuergesetz – GewStG). Es gibt in Bayern jedoch 
auch Inklusionsunternehmen, die rein gewerblich tätig sind (Inklusionsunternehmen 
nach § 215 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – SGB IX), aber eine Anerkennung als 
gemeinnütziges Unternehmen erhalten haben, da sie über 40 Prozent Beschäftigte mit 
einer anerkannten Behinderung eingestellt haben. Somit sind sie zwar nicht mehr ge-
werbesteuerpflichtig, dies ändert dabei jedoch nicht die rein gewerbliche Tätigkeit der 
Unternehmen. Diese Unternehmen sind ebenfalls, wie andere Unternehmen, täglich 
dem hohen Konkurrenzkampf auf dem freien Markt ausgesetzt. Um hier wie alle ande-
ren Betriebe bestehen zu können, spielen Investitionen in die Digitalisierung eine tra-
gende Rolle. 

Doch aufgrund der fehlenden Gewerbesteuerpflicht erhalten gewerblich tätige Inklusi-
onsunternehmen mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit den Digitalbonus derzeit 
jedoch nicht. Sie erleiden dadurch Wettbewerbsnachteile und werden gegenüber ande-
ren Unternehmen benachteiligt, obwohl sie wie diese verpflichtet sind, wirtschaftlich zu 
arbeiten. 

Zudem sollte eine hohe Quote von Arbeitsplätzen von Menschen mit anerkannter Be-
hinderung in gewerblich tätigen Unternehmen grundsätzlich in jeglicher Form unterstüt-
zungswürdig sein. Die Zulassung für die Beantragung des Digitalbonus ist daher für 
gemeinnützige Inklusionsunternehmen, die eine rein gewerbliche Tätigkeit nachweisen 
können, nicht nur gerecht, sondern auch ein gesellschaftlicher Auftrag, damit diese auf 
dem freien Markt mithalten können und gleichzeitig auch langfristig die Arbeitsplatzan-
gebote für Menschen mit anerkannter Behinderung aufrechterhalten können. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Annette Karl, Michael Busch u.a. SPD 
Drs. 18/9808 

Digitalbonus auch für gewerblich tätige, gemeinnützige Inklusionsunternehmen  

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass Satz 1 folgende Fassung erhält: 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert zeitnah zu berichten, ob und wie das Förder-
programm Digitalbonus auch für gewerblich tätige, aber gemeinnützige Inklusions-
unternehmen zugänglich gemacht werden kann. Mit Nachweis der rein gewerbli-
chen Tätigkeit darf es keinen Unterschied bei der Beantragung oder Bewilligung 
des Fördergeldes geben, in Bezug darauf, ob es sich um ein gemeinnütziges Un-
ternehmen handelt oder nicht. Inklusionsunternehmen mit einer hohen Beschäfti-
gungsquote von Menschen mit Behinderung dürfen nicht benachteiligt werden.“ 

Berichterstatterin: Doris Rauscher 
Mitberichterstatter: Andreas Jäckel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
und der Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Di-
gitalisierung haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 31. Sitzung am 15. Ok-
tober 2020 beraten und e i n s t im m ig  mit der in I. enthaltenen Änderung Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag in seiner 
76. Sitzung am 25. November 2020 mitberaten und e i n s t im m i g  der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt mit der Maß-
gabe, das Satz 2 gestrichen wird. 

4. Der Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digita-
lisierung hat den Antrag in seiner 32. Sitzung am 26. November 2020 mitberaten 
und e i n s t im m i g  der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschus-
ses zugestimmt. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Annette Karl, Michael Busch, Diana 
Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Martina Fehlner, Christian Flisek, Ruth 
Waldmann, Klaus Adelt, Alexandra Hiersemann, Inge Aures, Harald Güller, 
Florian Ritter, Stefan Schuster, Arif Taşdelen SPD 

Drs. 18/9808, 18/11578 

Digitalbonus auch für gewerblich tätige, gemeinnützige Inklusionsunternehmen  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Förderprogramm Digitalbonus auch für ge-
werblich tätige, aber gemeinnützige Inklusionsunternehmen zugänglich zu machen.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 

auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. – Gegenstimmen? – Enthaltun

gen? – Sehe ich nicht. – Abgeordneter Plenk. Es ging hier um Fraktionen. Gut, ich 

nehme es so auf. Danke. – Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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